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 Fortschreibung der Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksentwürfen für  
Ingenieurbauwerke (RAB-ING) 
Schreiben des VM vom 10.12.2018, Az.: 2-3944.1/3 
 
Anlagen 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 05/2020 vom 12.03.2020, 
Az.: StB 17/7192.70/22-3283617 
Übersicht über den Stand der RAB--ING,  
Ausgabe 12/2019 StB 17/7192.70/22-3283617 

 

Allgemeines 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat mit 

dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 05/2020 die Fortschrei-

bung der Richtlinie für das Aufstellen von Bauwerksentwürfen für Ingenieurbau-

ten (RAB-ING), Ausgabe Dezember 2019 für den Brücken- und Ingenieurbau 

einschließlich der neuen „Übersicht über den Stand der RAB-ING – Ausgabe 

Dezember 2019“ bekannt gegeben. 

 



 

 

(2) Mit der Fortschreibung werden folgende Musterbeispiele in die RAB-ING  

integriert: 

� RAB-ING 6-2-4: Überführungsbauwerk – Integrales Bauwerk  

(StV geschlossene Profile), 

� RAB-ING 6-3-3: Talbrücke – Ersatzneubau in Verbundbauweise, 

� RAB-ING 6-4: Tunnel in offener Bauweise, 

� RAB-ING 6-5: Tunnel in geschlossener Bauweise. 

 

Ferner ergeben sich Änderungen bzw. Ergänzungen in den  

Abschnitten 1-1, 1-3, 2-1 und 2-3 aufgrund von Länderrückmeldungen. 

 

Der Abschnitt 3-2 Mengenermittlung und der Teil 5 Entwurfsstatik sind dem 

BMVI zur Erteilung des Gesehenvermerks nicht vorzulegen. 

 

(3) Der jeweils gültige Ausgabenstand der einzelnen Abschnitte kann der „Übersicht 

über den Stand der RAB-ING – Ausgabe Dezember 2019“ entnommen werden. 

 

(4) Das ARS Nr. 16/2018 des BMVI vom 01.10.2018  

(Az.: StB 17/7192.70/22-3041781) sowie das zugehörige Einführungsschreiben 

des Ministeriums für Verkehr vom 10.12.2018 (Az.: 2-3944.1/3*18) wird hiermit 

aufgehoben. 

 

  



 

 

Anwendung in Baden-Württemberg 

(5) Das ARS Nr. 05/2020 und damit die Richtlinie RAB-ING, Ausgabe Dezember 

2019 sind im Geschäftsbereich der Bundesfernstraßen in der Baulast des  

Bundes sowie im Geschäftsbereich der Landesstraßen in der Baulast des  

Landes anzuwenden. 

 

(6) Den Stadt- und Landkreisen sowie den Städten und Gemeinden wird  

empfohlen, in ihrem Geschäftsbereich die RAB-ING, Ausgabe Dezember 2019 

ebenfalls anzuwenden. Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Stadt- 

und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden entsprechend zu informieren. 

 

Bezug der Unterlagen 

(7) Das ARS Nr. 05/2020 sowie die RAB-ING steht auf der Homepage der BASt 

zum kostenlosen Download unter www.bast.de / Brücken- und Ingenieurbau / 

Publikationen / Regelwerke bereit.  

 

Schlussbestimmungen 

(8) Dieses Schreiben wird entsprechend der VwV Re-StB BW vom 1. Juli 2008 in 

der „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg“ im 

Internet- und Intranetangebot der Abteilung 9 des Regierungspräsidiums  

Tübingen, Landesstelle für Straßentechnik, und dort im Sachgebiet 05 Brücken- 

und Ingenieurbau, Bereich 2, Grundlagen eingestellt. 

 

gez. Hollatz 








